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Bebauungsplan Nr. 840 C
"Hinteres Iltisfeld"
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1.Festsetzungen des Bebauungsplanes

Baugrenze

Allgemeines WohngebietWA

0.4 Grundflächenzahl

Nutzungsschablone 

öffentliche Verkehrsfläche

maximale TraufhöheTRH max

maximale Firsthöhe

festgesetzte Erdgeschoßfußbodenhöhe

FH max

EFH

Zeichenerklärung

Art der Nutzung

Zahl der Vollgeschosse

Dachform / Dachneigung
Zahl der Wohnungen

(Grundflächenzahl)
GRZ

Bauweise

Höhe baulicher Anlagen

(örtliche Bauvorschrift)

öffentliche Grünfläche

öffentliche Parkierungsfläche

offene Bauweise

Grenze des räumlichen

Abgrenzung unterschiedlicher 

Geltungsbereiches 

Festsetzungen: EFH

o 2. örtliche Bauvorschriften

3. Nachrichtliche Darstellung

geplante Grenzen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Verkehrsfläche
Fußweg

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Flächen für Garagen und
Ga

Flächen zum Anpflanzen (PFG 3+4)PFG

Pflanzgebot Baum (PFG 1, 2 u. 6)

maximale Zahl der VollgeschosseII

Pflanzgebot Strauch (PFG 1)

maximale DachneigungDN 0-40°

Satteldach

FlachdachFD

SD

Firstrichtung

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen

maximale GebäudehöheGH max

maximale Zahl der Wohneinheiten15 WE

Beschränkung

Gebäudevorschlag

bestehende Höhen

geplante Straßenhöhen
445.85

Geltungsbereich
angrenzender Bebauungspläne 

Zweckbestimmung Verkehrsgrün

Optionale Erweiterung Straße

Rückhaltung OberflächenwasserR

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzrechts

abweichende Bauweisea

GFL

überdachte Stellplätze
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